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PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

PG PRIVATE GRÜNFLÄCHEN MIT DER ZWECKBESTIMMUNG „ERHOLUNGSGÄRTEN“
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 17.11.2025

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:
•	 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 348).

•	 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Au-
gust 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29.  Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 09. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land (Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG) 
vom 5. April 2006, zuletzt geändert durch Artikel 
51 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I 
S. 854, 864).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. August 2025 
(Amtsbl. I S. 854, 855).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 09. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 855).

•	 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) des 
Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 12. November 2025 
(Amtsbl. I S. 1086).

VERFAHRENSVERMERKE
•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Einlei-

tung des Verfahrens zur 1. Erweiterung des Bebau-
ungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan zu erweitern, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

Illingen, den __.__.____

	 ________________
	 Der Bürgermeister

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich der 1. Erweiterung des Bebauungspla-
nes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen 
und Bezeichnungen mit dem Liegenschaftskataster 
übereinstimmen.

•	 Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurde 
gemäß § 4b BauGB an die Kernplan GmbH über-
tragen.

•	 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die frühzei-
tige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB beschlossen.

•	 Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ frühzei-
tig beteiligt  und von der Planung unterrichtet (§ 3 
Abs. 1 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden, deren Auf-
gabenbereich von der Planung berührt werden 
kann, wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellungnahme eingeräumt.

•	 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung der 1. Erweiterung des Bebauungspla-
nes im Internet inkl. einer Auslegung beschlossen 
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf der 1. Erweiterung des Bebauungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit 
Umweltbericht, wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ im Internet veröf-
fentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen 
bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand 
eine öffentliche Auslegung statt.

•	 Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Veröffentlichungs-
frist von jedermann elektronisch per Mail, oder bei 
Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes un-
berücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekanntgemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch benach-
richtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellungnahme eingeräumt. 

•	 Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
erfolgte durch den Gemeinderat am __.__.____. 
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
und Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt 
(§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ die 1. Erwei-
terung des Bebauungsplanes als Satzung beschlos-
sen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Die 1. Erweiterung des 
Bebauungsplanes besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begrün-
dung mit Umweltbericht.

•	 Die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes wird hier-
mit als Satzung ausgefertigt.

	 Illingen, den __.__.____

	 ________________
	 Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekanntgemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In 
dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der 
Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften so-
wie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. §  44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 12 
Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Erweiterung 
des Bebauungsplanes, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung mit Umweltbericht, in Kraft (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

	 Illingen, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

HINWEIS
Der vorliegende Bebauungsplan „Vorn am Schnackenberg, 1. Erweiterung“ umfasst den in der Planzeichnung 
umrandeten Bereich (Erweiterungsbereich) und stellt eine Ergänzung bzw. Erweiterung des seit dem 27. Feb-
ruar 1981 rechtskräftigen Bebauungsplanes "Vorn am Schnackenberg" dar. Der Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes „Vorn am Schnackenberg“ mit den darin getroffenen Festsetzungen (u.a. zur Art 
und zum Maß der baulichen Nutzung) bleibt unverändert bestehen; durch die vorliegende 1. Erweiterung wer-
den ausschließlich die Festsetzungen für den Erweiterungsbereich ergänzt. 

Für das Plangebiet erfolgt somit rein formal zwar eine Neuaufstellung, in der Gesamtheit handelt es sich je-
doch um die Erweiterung des bestehenden Bebauungsplanes, sodass die Festsetzungen im Zusammenhang zu 
betrachten sind.


